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 Veröffentlicht am 15.06.1955

Norm

EheG §66

Rechtssatz

Die Gattin ist auch während des Bestandes der Ehe berechtigt, für den Fall der Scheidung auf Unterhalt zu verzichten,

allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die eheliche Gemeinschaft nicht mehr besteht und angenommen werden

kann, daß die Ehe zerrüttet ist.
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